
Stadt Leverkusen  Antrag Nr. 2020/3463 
Antrag Nr. 2020/3475 

Der Oberbürgermeister 

I/01-011-20-06-he/wb 
Dezernat/Fachbereich/AZ 

04.03.2020 
Datum 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 
Kinder- und Jugendhilfeaus-
schuss   

05.03.2020 Beratung öffentlich 

Ausschuss für Soziales, Gesund-
heit und Senioren   

09.03.2020 Beratung öffentlich 

Schulausschuss  09.03.2020 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen  30.03.2020 Entscheidung öffentlich 

Betreff:  
Steigerung der Inanspruchnahme der Teilhabeleistungen des Bildungs- und 
Teilhabepakets (BuT) 
- Antrag der Gruppe DIE LINKE.LEV vom 18.02.2020
Stellungnahme der Verwaltung vom 04.03.2020

______________________________________________________________________

Steigerung der Inanspruchnahme der Teilhabeleistungen des Bildungs- und 
Teilhabepakets (BuT) 
- Einführung der YouCard in Leverkusen
- Antrag der Gruppe Soziale Gerechtigkeit vom 22.02.2020
- Stellungnahme der Verwaltung vom 04.03.2020
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50/502-Sü         04.03.2020 
Andrea Sültenfuß 
Tel. 6431 
 
 
 
 
01 
- über Herrn Beigeordneten Lünenbach   gez. Lünenbach 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath  gez. Richrath 
 
 
 
 
Steigerung der Inanspruchnahme der Teilhabeleistungen des Bildungs- und 
Teilhabepakets (BuT) 
- Antrag der Gruppe DIE LINKE.LEV vom 18.02.2020 
- Nr. 2020/3463 
und 
Steigerung der Inanspruchnahme der Teilhabeleistungen des Bildungs- und 
Teilhabepakets (BuT) 
- Einführung der YouCard in Leverkusen 
- Antrag der Gruppe Soziale Gerechtigkeit vom 22.02.2020 
- Nr. 2020/3475 
 
 
Zu den beiden Anträgen nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
Bereits seit Einführung des sogenannten Bildungspaketes und Übertragung der Zustän-
digkeit auf die Kommunen im Jahr 2011, ist der Fachbereich Soziales intensiv mit der 
Information aller Beteiligten in diesem Zusammenhang beschäftigt. 
 
So werden seit Einführung alle Hilfeempfänger laufend in unterschiedlichsten Leistungs-
bescheiden (SGB II, Wohngeld, Kinderzuschlag, etc.) über die Möglichkeit der Beantra-
gung von Leistungen aus dem Bildungspaket informiert. 
 
Aus Sicht des Fachbereich Soziales ist es jedoch zielführender – ergänzend zu der In-
formation der Leistungsberechtigten – die beteiligten „Träger“ der Leistungen des Bil-
dungspaketes, wie z.B. Schulen, Kindergärten, Sportvereine, Musikschulen, etc. intensiv 
über vorhandene Möglichkeiten zu informieren und somit als Multiplikatoren zu nutzen. 
 
In diesem Zusammenhang war und ist insbesondere ein stetiger Austausch mit den 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern von besonderer Bedeutung. Hier ha-
ben immer wieder Informationsveranstaltungen stattgefunden. Aber auch entspre-
chende Veranstaltungen und Sprechstunden in Kindertagesstätten, für Mitarbeiter*innen 
der Schulsekretariate und ein enger Kontakt mit Sportvereinen sind in diesem Zusam-
menhang zu erwähnen.  
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Darüber hinaus bietet der Fachbereich Soziales Sprechzeiten an, in denen Eltern über 
die Leistungskomplexe des Bildungspaketes umfassend im persönlichen Gespräch in-
formiert und bei der Antragstellung unterstützt werden. Dieses Angebot wird von an-
spruchsberechtigten Eltern in großem Maße in Anspruch genommen. 
 
Die Einführung einer sogenannten Bildungskarte ist vom Fachbereich Soziales bereits in 
der Vergangenheit intensiv geprüft worden (s. abschließender Beschlusskontrollbericht 
in z.d.A.: Rat Nr. 7 vom 23.05.2013, S. 115/116, BK-Nummer: 1640/2012 (ö), Einfüh-
rung einer digitalen Bildungskarte für Leistungen im Bildungs- und Teilhabepaket, in der 
Anlage). Es ist jedoch nach wie vor festzuhalten, dass die Einführung einer solchen 
Karte keine unmittelbare Auswirkung auf die Höhe der Inanspruchnahme des Bildungs-
paketes haben würde, da das erforderliche Antragsverfahren weiterhin unverändert 
durchgeführt werden müsste. Die Karte würde lediglich den vom Fachbereich Soziales 
bei einigen Leistungskomplexen des Bildungspaketes ausgestellten Gutschein ersetzen. 
 
Der Fachbereich Soziales ist daher der Überzeugung, dass der praktizierte Weg einer 
umfassenden Information der beteiligten Akteure und intensiver Beratung der Antrag-
steller zielführender im Hinblick auf eine kontinuierliche Erhöhung der Inanspruchnahme 
ist und eine konsequente Fortführung dieser Bemühungen sinnvoll ist. 
 
Die kontinuierliche Steigerung und damit der Erfolg dieser Bemühungen lässt sich ein-
deutig aus den Fallzahlen und Finanzdaten der letzten Jahre ablesen: 
 
 2015 2017 2019 

Anzahl Leistungs-
empfänger* 

2750 5644 5951 

Finanzvolumen in € 1.159.866 1.710.383 2.379.861 
 
*Anzahl der Kinder, die Leistungen aus dem Bildungspaket in Anspruch genommen haben. 
 
In letzter Zeit wird die laut Expertise des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes beispielhaft 
hohe Inanspruchnahme der Teilhabeleistungen der Städte Hamm und Münster ange-
führt. 
Hierzu möchte der Fachbereich Soziales erklärend eingehen. Seit Einführung des 
Starke-Familien-Gesetzes zum 01.08.2019 besteht die Möglichkeit der pauschalen Be-
willigung von Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (max.15 € mo-
natlich). Von dieser pauschalen Bewilligung machen die genannten Städte Gebrauch. 
Der Betrag wird auf der dort eingesetzten Bildungskarte „gutgeschrieben“. 
 
Dies bedeutet aber nicht, dass der Betrag auch abgerufen wird. Wie hoch die tatsächli-
che Inanspruchnahme der genannten Leistungen ist, ist der Expertise des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes nicht zu entnehmen. 
 
Alle Informationen zur Beantragung der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepa-
ket können auf der Homepage der Stadt Leverkusen nachgelesen werden. 
 
Soziales 
 
Anlage 
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